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1.0 Zusammenfassung der grundstücksrelevanten Werte und Daten 
 
 

Verkehrswert:       52.000,-- € 
    
    

 Grundbuch von Einbeck Blatt 10623 
      

lfd. Nr. Gemarkung Flur Flurstück Wirtschaftsart und Lage Größe in m² 

1 Einbeck 18 608 Gebäude- und Freifläche, 
Münsterstraße 10 

833 

 
Gebäude: - dreigeschossiges Wohn- und Geschäftshaus mit Torhaus, 

  teilunterkellert, Dachgeschoss voll ausgebaut 
- Garagengebäude (5 Garagen) 
   

 
 

Wohn-/Nutzfläche – Wohn- und Geschäftshaus: 
- Berechnung in der Anlage 

   
Funktionale Gliederung: 
(z. T. nach vorliegenden Bauzeichnungen) 

 

• Gewerbe – EG: 4 Räume, Bad, Flur     100,38 m²  

• WE 1 – 1. OG: 5 Zimmer, Küche, Bad, Balkon   110,11 m² 

• WE 2 – 1. OG: 4 Zimmer, Küche, Loggia      82,99 m²  

• WE 3 – 2. OG: 5 Zimmer, Küche, Balkon    107,73 m² 

• WE 4 – 2. OG: 3 Zimmer, Küche, Bad, Loggia     66,44 m² 

• WE 5 – DG: 4 Zimmer, Küche, 2 Bäder, Flur   172,49 m² 

• WE 6 – Torhaus: ► als Wohnung nicht zulässig       0,00 m² 

• WE 7 – Torhaus: ► als Wohnung nicht zulässig       0,00 m² 
  
Gesamtwohn-/nutzfläche     ca. 640,14 m² 
 

• KG: 1 Kellerraum 
 
 
 
Namen der Mieter/Nutzer:   
 

 leerstehend  ► alle Einheiten 
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Hinweis: Nachfolgend aufgeführte Wohnungen konnten nicht, trotz 
Schlüssel, von innen in Augenschein genommen werden. 

 

  • WE 1 – 1. OG 

  • WE 3 – 2. OG 

• WE 4 – 2. OG 

• WE 6 – Torhaus 
 
  Weiterhin konnte der Spitzboden im Hauptgebäude aufgrund 
  der mangelhaften Treppe nicht in Augenschein genommen  
  werden. 

 
 
2.0 Allgemeine Angaben / Eigentumsnachweis / Vorbemerkungen 
 
2.1 Veranlassung 
 

Das Amtsgericht Einbeck, vertreten durch den Rechtspfleger Herrn Schinkewitz, 
beauftragte mit Schreiben vom 21.01.2022, die Erstattung eines Gutachtens über 
den Verkehrswert das im Grundbuch von Einbeck Blatt 10623 eingetragene 
Grundstück 
 
lfd. Nr. 1:  Mit einem Wohn- und Geschäftshaus mit Torhaus  

und einem Garagengebäude bebautes Grundstück 
Münsterstraße 10 
37574 Einbeck  

  
 zum Zwecke der Zwangsversteigerung.  
 
 
2.2 Einsichtnahme 
 

Im Vorfeld des Ortstermins erfolgte Anforderung. 
 
 Liegenschaftskarte – Katasteramt Northeim 
 Flurstücks- und Eigentumsnachweis – Katasteramt Northeim 
 Bodenrichtwertkarte – Katasteramt Northeim 

  Bauakte – Bauamt Stadt Einbeck 
 Flächennutzungsplan – Planungsamt Stadt Einbeck 
 Baulastenverzeichnis – Bauamt Stadt Einbeck 
 Altlastenkataster – Fachbereich 44 Landkreis Northeim 
 Denkmalverzeichnis – Bauamt Stadt Einbeck 
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2.3 Grundbuchamtlicher Eigentumsnachweis 
 

Eigentümer:   xxxxxxxxxx 
     

 Grundbuchamt:  Amtsgericht Einbeck 
 
 Grundbuch:   Einbeck Blatt 10623 
 
 lfd. Nr.:   18  
 
 Gemarkung:   Einbeck 
 

Flur:    18 
   

 Flurstück:   608      833 m² 
 
 
2.4 Grundstücksbezogene Rechte, Belastungen sowie Baulasten 
 

Abteilung II:   Auftragsgemäß bleiben Eintragungen in  
     Abteilung II unberücksichtigt. 
     
 Baulasten:   Keine Eintragungen im Baulastenverzeichnis. 
  

 
2.5 Ortstermin  
 

Mit Schreiben vom 27.01.2022 wurden die Parteien über den Ortstermin 
für den 10.02.2022 informiert.  
 
Mit Mail vom 28.01.2022 wurde mitgeteilt, dass der Schuldner keine Schlüssel 
zu dem Bewertungsobjekt besitzt. Diese sind ausschließlich bei der Bauaufsicht 
Einbeck anzufragen. Nach diversen Telefonaten/Schriftwechsel sowie nach 
Rücksprache mit dem Amtsgericht Einbeck wurde mit Schreiben vom 
03.02.2022 zu einem neuen Ortstermin geladen. 
 
Der Eigentümer teilte mit Mail vom 17.02.2022 mit, dass der Schlüssel zu dem 
Bewertungsobjekt bei der Bauaufsicht der Stadt Einbeck abgeholt werden kann. 
 
Der Ortstermin fand am 21.02.2022 statt. 
 
Teilnehmer: der SV 
 
Im Nachgang an dem Ortstermin wurde der Schlüssel wieder bei der Bauauf-
sicht der Stadt Einbeck abgegeben. 
 

  
Dipl.-Ing. Architekt Thomas Ehling, Neustettiner Str. 3, 37586 Dassel 

Ö.b.u.v. Sachverständiger für Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken 



Seite 7/30 des Wertgutachtens WG22-2433G - 22 K 25/21 - Amtsgericht Einbeck 

    
 
Hinweis: Nachfolgend aufgeführte Wohnungen konnten nicht, trotz 

Schlüssel, von innen in Augenschein genommen werden. 
 

  • WE 1 – 1. OG 

  • WE 3 – 2. OG 

• WE 4 – 2. OG 

• WE 6 – Torhaus 
 
  Weiterhin konnte der Spitzboden im Hauptgebäude aufgrund 
  der mangelhaften Treppe nicht in Augenschein genommen  
  werden. 
 

 
2.6 Vom Gericht angeforderte Angaben 
 
 ● Welche Mieter und Pächter sind vorhanden? 

 
 Mieter bzw. Pächter sind nicht vorhanden 

 
 ● Feststellung der Verwalterin/des Verwalters nach dem Wohnungs- 
  eigentumsgesetz. 
  

Eine Verwalterin bzw. ein Verwalter nach dem WEG ist nicht vorhanden. 
 

 ● Wird ein Gewerbebetrieb geführt (Art und Inhaber)? 
 
  Es wird kein Gewerbebetrieb geführt. 
 

● Sind Maschinen oder Betriebseinrichtungen vorhanden, die nicht mit- 
geschätzt wurden (Art und Umfang)? 

 
Maschinen bzw. Betriebseinrichtungen sind nicht vorhanden. 
 

 ● Besteht Verdacht auf Hausschwamm? 
 

In der Küche in der Wohnung 2 ist unter der Decke sowie im Bereich der 
Notabstützung starker Schimmelbefall sowie Pilzbefall anzutreffen. 
 
Es ist nicht auszuschließen, dass es sich bei dem Pilzbefall um Haus-
schwamm handelt. Hierzu sind weitergehende Untersuchungen erforder-
lich. 

 
In den übrigen Bereichen konnten Augenscheinlich keine Anzeichen von 
Hausschwamm festgestellt werden. 
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 ● Bestehen baubehördliche Beschränkungen oder Beanstandungen? 
 
  Aufgrund der baurechtswidrigen Zustände auf dem Bewertungsgrundstück 
   erging am 22.07.2020 eine bauaufsichtliche Verfügung (Nutzungsunter- 
  sagung) an den Eigentümer. 
 
  ► siehe Anlage 8.29 – 8.31 
 

Weiterhin bestehen erhebliche Bedenken in Bezug auf die Standsicher-
heit des Gebäudes/der Gebäude. 

 
  ► siehe Anlage 8.32 – 8.38 
 
 ● Liegt ein Energieausweis vor? 
  

 Inwieweit ein Energieausweis gemäß Gebäudeenergiegesetz vorliegt ist 
nicht bekannt.  

  
● Steht das Objekt unter Denkmalschutz? 

 
  Das Objekt steht unter Denkmalschutz. 

 
 ► siehe Anlage 8.39 
  
● Sind Altlasten (z. B. Bodenverunreinigungen oder Kampfmittel) bekannt? 

 
Mit Schreiben vom 02.02.2022 teilt der Landkreis Northeim mit, dass in 
dem vorhandenen Verzeichnis der altlastverdächtigen Flächen und 
Altlasten (Altlastenkataster) keine Eintragungen vorzufinden sind. 
  
► siehe Anlage 8.40 
 
 

Baulasten:   Keine Eintragungen im Baulastenverzeichnis. 
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2.7 Grundsätzliche Vorbemerkungen, Festlegungen zur Bestimmung des Wertes 
 
 Nach Inaugenscheinnahme des Anwesens wird üblicherweise eine  

stichtagsbezogene Sach- und Ertragswertermittlung zur Bestimmung des 
Verkehrswertes (Marktwert) durchgeführt, wie diese im gewöhnlichen 
Geschäftsverkehr zu erzielen wäre (§ 194 BauGB). 
 

 Je nach Art der Nutzung der Immobilie werden die Ergebnisse des Sachwert- 
verfahren (Teil 3, Abschnitt 3, §§ 35 - 39 ImmoWertV) oder Ertragswertver-
fahren (Teil 3, Abschnitt 2, §§ 27 - 34 ImmoWertV) zur Verkehrswertermittlung 
herangezogen. Handelt es sich um ein Grundstück, das in der Regel als 
Anlageobjekt zwecks Ertragserzielung von den Grundstücksmarktteilnehmern 
beurteilt und erworben wird, steht die wirtschaftliche, ertragsrenditeorientierte 
Nutzung im Vordergrund.  

 
Das kaufmännische Handeln orientiert sich dabei an der Verzinsung des 
eingebrachten Kapitals, verbunden mit der Erwartung, dass mit der Ent- 
wicklung der allgemeinen Lebenshaltungskosten auch die Erträge der 

 Immobilien wachsen. Für Geschäftsgrundstücke und Wohngrundstücke  
mit mehreren Wohnungen sowie gewerblich genutzte Grundstücke ist somit 

 das Ertragswertverfahren (Teil 3, Abschnitt 2, §§ 27 - 34 ImmoWertV) bevor- 
zugt anzuwenden. 

 
 Anders sind Grundstücke zu bewerten, die von den Käufern zur Eigennutzung 
 erworben werden. Ein- und Zweifamilienhäuser z.B. werden überwiegend  
 nicht zwecks dauerhafter Fremdvermietung errichtet bzw. gekauft. Die Ge- 
 samtkosten des Grundstücks lassen in Bezug auf die erzielbare Miete und die 
 anfallenden Bewirtschaftungskosten nur eine wesentlich geringere Verzin- 
 sung des investierten Kapitals zu. Am Grundstücksmarkt werden demzufolge  
 Ein- und Zweifamilienhäuser nach dem Sachwertverfahren (Teil 3, Abschnitt 3,  
 §§ 35 - 39 ImmoWertV) beurteilt. 
 
 Sofern eine ausreichende Anzahl von Kaufpreisen miteinander vergleichbarer 
 Immobilien zur Verfügung steht, werden mit dem Vergleichswertverfahren  
 (Teil 3, Abschnitt 1, §§ 24 - 26 ImmoWertV) Verkehrswerte ermittelt, die dem  
 „Marktgeschehen“ am nächsten kommen. 
 
 Welches Wertermittlungsverfahren angewendet wird und aus welchem der 
 Verkehrswert abgeleitet wird, wird in den Punkten 5.1, 6.0 behandelt. 
 
 Bei bebauten Grundstücken wird dabei sowohl für den Sachwert als auch für 
 den Ertragswert der Bodenwert des Grundstücks ermittelt, der sich ergeben 
 würde, wenn das Grundstück unbebaut wäre (§ 196 BauGB).  
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Verkehrswertgutachten sind keine Bauschadens- bzw. Bauzustandsgutachten. 
 Der bauliche Zustand wird lediglich durch Inaugenscheinnahme festgestellt
 und beschrieben. Hierbei werden keine bauteilzerstörende und bautechnische 
 Detailuntersuchungen durchgeführt. 
  
 Wertminderungen durch Baumängel, Bauschäden und sichtbare Ausführungs- 
 fehler werden dabei berücksichtigt (§ 8 (3) ImmoWertV). Dies erfolgt auf 
 der Grundlage von Erfahrungswerten, Kostentabellen sowie weiterer Fach- 
 literatur in freier Schätzung. 
 
 Dabei werden im Rahmen von Wertermittlungen die Kosten für die Beseitigung 
 des Reparaturstaus, der Baumängel und -schäden nur insoweit angesetzt, wie 
 diese zur Wiederherstellung des baualtersgemäßen Normalzustandes erforder- 
 lich wären. 
 
 Das Vorliegen einer Baugenehmigung und Übereinstimmung mit den Baumaß- 
 nahmen wurde nicht überprüft. Bei der Wertbegutachtung wird deshalb die 
 formelle und materielle Legalität der baulichen Anlagen sowie die Einhaltung 
 der allgemein anerkannten Regeln der Technik insbesondere der Bauordnung 
 vorausgesetzt. 
 
 
 Für die Wertermittlung werden folgende Unterlagen herangezogen: 
 
 - siehe 2.2 

- Bauzeichnungen und Schreiben aus der Bauakte 
- Bauzeichnungen aus Vorgutachten (Verfahren 2 K 25/04) 

 - Grundstücksmarktbericht 2021 
 
 
 Die Wertermittlung erfolgt in Anlehnung an: 
 

- das „Baugesetzbuch“ – BauGB  
 

- die Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von        
  Immobilien und der für die Wertermittlung erforderlichen Daten  

   (Immobilienwertermittlungsverordnung – ImmoWertV) 
 
 - 3. Entwurf – Muster – Anwendungshinweise zur Immobilienwertermittlungs- 
   verordnung (ImmoWertV-Anwendungshinweise – ImmoWertA) 
 
 - die „Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke“ Baunutzungs- 
             verordnung – BauNVO 
 
 - u.a. gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen 
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3.0 Grundstücksbeschreibung  
 
3.1  Ortslage 
 

Ortsbeschreibung:   - Stadt Einbeck  
        (ca. 14.895 Einwohner) 
      - Landkreis Northeim 
      - Regierungsbezirk Braunschweig 
      - Bundesland Niedersachsen 
 
 Verkehrslage:   - Bundesstraße 3  

    - Zugverbindungen   
   

Infrastruktur:    Einrichtungen der sozialen Infrastruktur 
      sind in Einbeck in ausreichendem Umfang 
      vorhanden. 
 

   
3.2 Tatsächliche Eigenschaften   
 

Lage des Grundstücks:  - ca. 400 m zu öffentlichen Verkehrsmitteln 
      - in Zentrumsnähe von Einbeck 
      - Eckgrundstück 
      - Grundstücksausrichtung in Nord – Süd  

  Richtung 
 

 Wohn- bzw. Geschäftslage: - mittlere Wohnlage 
      - mittlere Geschäftslage 
 
 Bebauung:     

- Art der baulichen Nutzung: - dreigeschossiges Wohn- und Geschäfts- 
haus mit Torhaus, teilunterkellert, 
Dachgeschoss voll ausgebaut 

- Garagengebäude (5 Garagen) 
 
- Maß der baulichen Nutzung: nicht vorgegeben 

      
 - Nachbarbebauung:  - Wohnbebauung 
      - Dienstleistung 
            
 Baugrund:    vermutlich normale Gründungsverhältnisse 
 

Grundstücksnutzungen:  - gepflasterte Zufahrt (Torhaus) im Norden 
     - gepflasterte Freifläche zwischen den 
       Gebäuden 
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 Topographische 
 Grundstückslage:   ebenes Grundstück 
    

Zuschnitt:    - mehrwinkelig 
     - Straßenseite ca. 20 m (Münsterstraße) 

     - Straßenseite ca. 24 m (Wolperstraße) 

             
 Höhenlage zur Straße:  normal  
    

Grenzverhältnisse:   - geregelt 
- Grenzbebauungen 

      
Immissionen:    nicht bekannt  
  
Altlasten:    Mit Schreiben vom 02.02.2022 teilt der  
      Landkreis Northeim mit, dass in dem vorhand- 
      enen Verzeichnis der altlastverdächtigen  
      Flächen und Altlasten (Altlastenkataster) keine  
      Eintragungen vorzufinden sind. 

      
► siehe Anlage 8.40 

  
Anmerkung:    Es wurden keine Bodenuntersuchungen 

      durchgeführt. Bei dieser Wertermittlung 
      werden ungestörte und kontaminierungsfreie 
      Bodenverhältnisse ohne Grundwasserein- 
      flüsse unterstellt. 
 
 
3.3 Erschließungszustand 
 

Straßenart:    Anliegerstraßen 
          
Straßenbau:    - geteerte Straßen 
      - Straßenbeleuchtung 
      - Gehwege 
              
Entwicklungszustand:  Baureifes Land (§ 5 (4) ImmoWertV) 
  
Anschlüsse Ver- und 
Entsorgungssysteme:  - Trinkwasser 
      - Abwasserkanäle 
      - Elektroenergie 
      - Telefon 
      - Erdgas 
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Abgabenrechtlicher 
Zustand:    erschließungsbeitrags- und 

      kostenerstattungsbetragsfrei 
 

  
3.4 Baurechtliche Ausweisung 
 

Darstellung im F-Plan:  Im übergeleiteten Flächennutzungsplan  
ist der Lagebereich als Kerngebiet (MK) 
ausgewiesen. 

      
Festlegungen im B-Plan: Das Grundstück liegt nicht im Geltungsbereich 

eines B-Planes. Die Zulässigkeit von Vorhaben 
innerhalb der im Zusammenhang bebauten 
Ortsteile regelt sich nach § 34 BauGB i.V. mit der 
BauNVO. 

 
    

3.5 Grundstücksqualität 
 

Das Grundstück liegt in Zentrumnähe von Einbeck, nördlich der Fußgänger-
zone, in einem als Kerngebiet (MK) ausgewiesenen Bereich. 
 
Die Zuwegung zu dem Grundstück erfolgt von Norden durch das Torhaus von 
der Wolperstraße. Im gepflasterten Innenhof befindet sich der Zugang zum 
Hauptgebäude, die Zugänge zu den anderen Gebäudeteilen sowie die Zufahrt 
zum Garagengebäude. Im Westen wie im Norden grenzt das Grundstück 
jeweils direkt an die öffentliche Verkehrsfläche an. 
 
Die Lage des Grundstücks kann als mittlere Wohnlage sowie mittlere 
Geschäftslage bezeichnet werden. 

 
Einrichtungen der sozialen Infrastruktur  sind in Einbeck in ausreichendem 
Umfang vorhanden.  
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4.0 Beschreibung des Bewertungsobjektes   
 

Die Baubeschreibungen beziehen sich auf dominante Merkmale der Aus- 
stattung und Ausführung. In Teilbereichen können Abweichungen vor- 
liegen. Die Untersuchungen wurden visuell zerstörungsfrei durchgeführt. 
Insofern beruhen Angaben über nicht sichtbare Bauteile auf Auskünften, 
vorliegenden Unterlagen bzw. Vermutungen. 

 
 
4.1 Allgemeines 
 

Art der Gebäude: - dreigeschossiges Wohn- und Geschäftshaus mit    
   Torhaus, teilunterkellert, Dachgeschoss voll    

  ausgebaut 
- Garagengebäude (5 Garagen) 

      
Nutzung:   Gewerbe/Wohnen:  leerstehend 
          
Baujahr:   Wohn- und Geschäftshaus 

Baujahr:   1548 
     fiktives Baujahr:  1965 

 
    Garagengebäude 

Baujahr:   1950 
     fiktives Baujahr:  1972 

     
Wohn- und Geschäftshaus 
    
Grundrisse:   Standard 
             
Raumhöhen:   - normal 
    - z.T. nur rd. 2,00 m 
 
Belichtung:   ausreichend  

              
 Wohnwert:   mittel 
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Wohn-/Nutzfläche – Wohn- und Geschäftshaus: 
- Berechnung in der Anlage 

   
Funktionale Gliederung: 
(z. T. nach vorliegenden Bauzeichnungen) 

 

• Gewerbe – EG: 4 Räume, Bad, Flur     100,38 m²  

• WE 1 – 1. OG: 5 Zimmer, Küche, Bad, Balkon   110,11 m² 

• WE 2 – 1. OG: 4 Zimmer, Küche, Loggia      82,99 m²  

• WE 3 – 2. OG: 5 Zimmer, Küche, Balkon    107,73 m² 

• WE 4 – 2. OG: 3 Zimmer, Küche, Bad, Loggia     66,44 m² 

• WE 5 – DG: 4 Zimmer, Küche, 2 Bäder, Flur   172,49 m² 

• WE 6 – Torhaus: ► als Wohnung nicht zulässig       0,00 m² 

• WE 7 – Torhaus: ► als Wohnung nicht zulässig       0,00 m² 
  
Gesamtwohn-/nutzfläche     ca. 640,14 m² 
 

• KG: 1 Kellerraum 
 
 
GEG    Inwieweit ein Energieausweis gemäß Gebäude- 
    energiegesetz vorliegt ist nicht bekannt. 
 

   
4.2 Konstruktion und Ausbau  

 
Bei dem Garagengebäude handelt es sich um ein Massivgebäude mit Pultdach 
und Wellplatteneindeckung. 
 
 
Wohn- und Geschäftshaus 
 
Rohbau     

 
Gründung:   Stein-/Betonfundamente 
           
Konstruktion:   Fachwerkkonstruktion, Massivbau (KG) 
             
Außenwände:  KG:  Mauerwerk (Gewölbe) 

ab EG: Fachwerk, Mauerwerk 
             
Innenwände:   Fachwerk, Mauerwerk, Leichtbauwände 
           
Decken:   KG:  Mauerwerk 
    ab EG: Holzbalkendecken 
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Dach:    Walmdach, Satteldächer, Flachdächer 
              
Dachaufbauten:  Gauben 
 
Dacheindeckung:  Sandstein, Betondachstein, Ziegel 
              
Dachentwässerung:  vorgehängte, halbrunde Rinnen, Fallrohre, 
    Flachdach – innenliegend  

 
 
 Fassade 
 

Sockel:   Naturstein, Putz 
 
Wandflächen: Sichtfachwerk, Putz 
 
 
Ausbau    
 
Wandflächen: Tapete, Rauhfaser, Fliesen, Marmor, Naturstein 
 
Fußböden:   Fliesen, Laminat, Holzdielen, Marmor, Estrich 
 
Deckenoberflächen: Putz, Rauhfaser, Styropor, 

     z.T. sichtbare Deckenbalken  
 
Fenster: - Holzfenster - isolierverglast 

- Holzfenster - einfachverglast (Kastenfenster) 
- Kunststofffenster - isolierverglast  

  
Türen: Außen: LM-Türen mit Glasausschnitten,  
   Holztüren mit Glasausschnitten 
    

Innen:  furnierte Holztüren mit Futter und 
  Bekleidung, Massivholztüren, 
  Metalltür 
      

Treppen: Außen: Massivtreppen 
 
 Innen:  - geschlossene Holztreppen 
   - Massivtreppe 
   - offene Holztreppen 
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 Besondere Einbauten: keine 
 
 
 Gebäudetechnik   
 

Heizung: Gaszentralheizung (Erdgas), Plattenheizkörper 
         

 Warmwasser:  zentral 
 

Sanitäranlagen:  • Gewerbe – EG: WC, Dusche 
   ► im Rohbauzustand 

 

    • WE 1 – 1. OG: Angabe nicht möglich 
 

• WE 2 – 1. OG: WC, Waschbecken, Badewanne, 
   Dusche 
   ► im Rohbauzustand 

 

    • WE 3 – 2. OG: Angabe nicht möglich 
 

    • WE 4 – 2. OG: Angabe nicht möglich 
 

• WE 5 – DG: WC, Waschbecken, Dusche  
 
 Elektroanlage:  Standardausführung  
 
 Besondere Einbauten: keine 
 
 
4.3 Gebäudestandard 
 

Die NHK 2010 unterscheiden bei den einzelnen Gebäudearten zwischen 
verschiedenen Standardstufen (Anlage 4, zu § 12 Absatz 5 Satz 3,  
ImmoWertV). 

 
Bei den freistehenden Ein- und Zweifamilienhäusern, Doppelhäusern und 
Reihenhäusern enthalten die NHK 2010 die Standardstufen 1 bis 5. Die  
übrigen Gebäude liegen in den Standardstufen 3 - 5. 
 
Aufgrund der vorgefundenen Bauausführungen liegen die Gebäude in 
nachfolgenden Standardstufen (Wohn- und Geschäftshaus - siehe Anlage 8.7).  

 
Wohn- und Geschäftshaus: Standardstufe 3 
Garagengebäude:   Standardstufe 3 – 4 
 
 
 

Dipl.-Ing. Architekt Thomas Ehling, Neustettiner Str. 3, 37586 Dassel 
Ö.b.u.v. Sachverständiger für Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken 



Seite 18/30 des Wertgutachtens WG22-2433G - 22 K 25/21 - Amtsgericht Einbeck 

 
 
4.4  Schäden und Mängel 
 

Wohn- und Geschäftshaus 
 
Im Gebäudeinnern liegt ein teils extrem hoher Instandhaltungsstau an Decken, 
Wänden, Böden, Türen, Fenstern, Treppen, den technischen Installationen/ 
Einrichtungen und sanitären Objekten vor. In vielen Bereichen sind Notab-
stützungen anzutreffen. Der Gewölbekeller wurde gleichfalls durch Notab-
stüzungen gesichert. 
 
Die Wohnungen 6 und 7 wurden nicht genehmigt und sind laut der bauauf- 
sichtlichen Verfügung zurückzubauen. 
 
Die Dachflächen, die Regenentwässerungen, die Loggien, die Fassaden-
flächen, die Sockelflächen, die Fenster, die Gauben, die Türen und die 
Eingangstreppe sind zu überarbeiten. 
 
Garagengebäude 

 
An dem Gebäude liegt gleichfalls ein hoher Instandhaltungsstau im Gebäude-
innern sowie an der Gebäudehülle vor. 

 
Eine Auflistung der festgestellten Mängel mit Kostenschätzung zur Beseitigung 
dieser Mängel ist in Anlage 8.11– 8.12 zu finden.  
 

 
4.5 Einschätzung des baulichen Zustandes 

 
Regelmäßig wiederkehrende Instandhaltungsmaßnahmen wurden augen-
scheinlich seit längerer Zeit nicht mit der erforderlichen Konsequenz durch-
geführt. 
 
Nach Beseitigung der unter 4.4 aufgeführten Schäden und Mängel befinden sich  
die Gebäude in einem, ihrem fiktiven Alter entsprechendem, normalen Zustand. 
 
Bauteilzerstörende Untersuchungen wurden nicht durchgeführt. 

 Die technischen Einrichtungen wurden nicht überprüft. 
 

Hinweis: Entsprechend des Baualters und der Konstruktion ist davon aus- 
   zugehen, das heutige Anforderungen an den Schall- und Wärme- 
   schutz nicht erreicht werden. 
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4.6 Wirtschaftliche Restnutzungsdauer 
 

Die Restnutzungsdauer bezeichnet gemäß § 4 (3) ImmoWertV „die Anzahl der 
Jahre, in denen eine bauliche Anlage bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung 
voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt werden kann.“ 
 
In der Immobilienbewertung muss zwischen technischer und wirtschaftlicher 
 Restnutzungsdauer unterschieden werden. Im Regelfall ist die technische Rest- 
nutzungsdauer länger als die wirtschaftliche Restnutzungsdauer. 

 
Die Gesamtnutzungsdauer bei ordnungsgemäßer Instandhaltung wird mit  
70 Jahren für das Wohn- und Geschäftshaus und mit 60 Jahren für das 
Garagengebäude (siehe Grundstücksmarktbericht 2021 und Anlage 1 
ImmoWertV) angegeben.  
 
Es ist bei der Auswahl der Restnutzungsdauer zu berücksichtigen, dass  
Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen in gewissen Zeitab- 
ständen erforderlich werden, da die einzelnen Bauteile innerhalb des Ge- 
bäudes nur eine begrenzte Nutzungsdauer aufweisen. Nach Ablauf dieser 
Zeit ist die Funktion der Bauteile i.d.R. nicht mehr gewährleistet und der 
ursprüngliche Gebrauch ist nur eingeschränkt möglich. Die wirtschaftliche 
Restnutzungsdauer ist demzufolge von der Gebrauchsfähigkeit und der damit 
in Zusammenhang zu betrachtenden wirtschaftlichen Nutzungsmöglichkeit 
abhängig. 
 
Das Wohn- und Geschäftshaus wurde 1548 errichtet. In den vergangenen 
Jahrzehnten/Jahren wurden augenscheinlich Umbauten und Modernisierungen 
durchgeführt, die zu einer fiktiven Verjüngung führen. 
 
Im vorliegenden Bewertungsfall ergibt sich entsprechend des vorgefundenen 
Modernisierungsgrades für das Wohn- und Geschäftshaus (siehe Anlage 8.6) 
eine modifizierte wirtschaftliche Restnutzungsdauer von 13 Jahren. 
 
Entsprechend des vorgefundenen baulichen Zustands wird für das Garagen-
gebäude eine wirtschaftliche Restnutzungsdauer von 10 Jahren in Ansatz ge-
bracht. 
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4.7 Bauliche Außenanlagen 
 

Einfriedungen:  Holzzaun 
 
Bodenbefestigungen: Pflaster 
 
Anpflanzungen:  Büsche, Koniferen, Stauden 
 

 Hausanschlüsse:  Wasser, Abwasser, Elektroenergie, Telefon, 
     Erdgas 
              
              

Gemäß Grundstücksmarktbericht 2021 werden für die baulichen Außenanlagen 
pauschal 5.000,-- € in Ansatz gebracht.  

 
 
4.8  Baunebenkosten und Umsatzsteuer 
 

In den Kostenkennwerten der NHK 2010 sind die Umsatzsteuer und die 
üblichen Baunebenkosten, insbesondere Kosten für Planung, Baudurchführung, 
behördliche Prüfungen und Genehmigungen (Anlage 4 ImmoWertV) bereits 
enthalten. 
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5.0 Wertermittlung  
 
5.1 Auswahl der Wertermittlungsverfahren und -kriterien 
 

Anknüpfend an die unter Ziffer 2.7 dargestellten unterschiedlichen Bewert- 
ungsmaßstäbe des Grundstückmarktes wird der Verkehrswert (Marktwert)  
des Bewertungsobjekts aus dem Ertragswert abgeleitet. 

 
 Das Sachwertverfahren wird als ergänzendes Verfahren zur Wertermittlung 

herangezogen.  
 
Die errechneten Werte werden auf volle Zehnerwerte gerundet. 

 
  
5.2 Bewertung des Grund und Bodens 

 
Nach der Immobilienwertermittlungsverordnung ist der Bodenwert in der Regel 
im Vergleichswertverfahren zu ermitteln (§ 40 (1) ImmoWertV). 
 
Neben oder anstelle von Vergleichspreisen kann nach Maßgabe des § 26 
Absatz 2 ein objektspezifisch angepasster Bodenrichtwert verwendet werden 
(§ 40 (2) ImmoWertV). 
 
Der Bodenrichtwert ist der durchschnittliche Lagewert des Bodens für eine 
Mehrheit von Grundstücken, die zur Bodenrichtwertzone zusammengefasst 
werden, für die im Wesentlichen gleiche Nutzungs- und Wertverhältnisse 
vorliegen. Abweichungen der Eigenschaften des einzelnen Grundstückes von 
den regelmäßigen allgemeinen Grundstückseigenschaften, z. B. in Art und Maß 
der baulichen Nutzung, Bodenbeschaffenheit, Erschließungszustand, möglicher 
Zeitpunkt der Bebauung, Grundstücksgröße oder -zuschnitt bewirken 
Abweichungen des Verkehrswertes vom Vergleichs-, Richt- oder Leitwert. 
 
Der Bodenrichtwert für den Bereich des Wertermittlungsobjekts wird mit 
 

67,00 €/m² 
 

zum Stichtag 01.01.2022 veröffentlicht (siehe Auszug aus der Bodenrichtwert-
karte). 
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Der Bodenrichtwert bezieht sich auf ein für die örtlichen Verhältnisse typisches 
Grundstück mit folgenden Eigenschaften: 
 
  Entwicklungszustand:  Baureifes Land 
   

  Beitragssituation:   erschließungsbeitrags- und 
       kostenerstattungsbetragsfrei 
 
  Art der Nutzung:   Kerngebiet  
 
  Grundstücksfläche:   250 m² 
   

 
Für Baugrundstücke in Kerngebieten (MK) wurden keine Umrechnungstabellen 
für unterschiedliche Grundstücksflächen ermittelt, als Bezug ist die typische 
Flächengröße angegeben. 
 
 

   833 m²  x  67,00 €/m²    = 55.810,-- € 
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5.3 Sachwertverfahren   
 (§ 35 ImmoWertV) 

 
Wohn- und Geschäftshaus 
 
Baujahr:       1548 
 
fiktives Baujahr:      1965 
 
Restnutzungsdauer:     13 Jahre* 

 
Gesamtnutzungsdauer:     70 Jahre 
 
fiktives Alter des Gebäudes:    57 Jahre 
 
Brutto-Grundfläche (siehe Anlage 8.2)    1.273,59 m² 

              
 Normalherstellungskosten 2010*² 
 (Anlage 4 ImmoWertV – siehe Anlage 8.5 und 8.7) 

- Wohnhäuser mit Mischnutzung 
- Gebäudeart 5.1  
- Standardstufe 3       683,-- €/m² BGF 

 
Korrekturfaktoren: 

 - Wohnungsgrößen      0,88 

- Grundrissart (Einspänner)     1,00 
 

Bauliche Außenanlagen (Kostengruppe 500)   5.000,-- € 

 
 Baupreisindex: 
 - 2010          90,10 
 - 2021 (letztveröffentlichter Index 11/21)    132,30 

 
 

 * siehe Ziffer 4.6 
 *² incl. Umsatzsteuer und Baunebenkosten 
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Herstellungskosten 2010 
1.273,59 m² Brutto-Grundfläche x 683,-- €/m² BGF         869.860,-- € 
 
Korrekturfaktoren: 
- Wohnungsgrößen     0,88 

- Grundrissart (Einspänner)    1,00 
 
869.860,-- €  x  0,88  x  1,00            765.480,-- € 
 
Besonders zu veranschlagende Bauteile: 
- Gauben, Balkone, Loggien              40.000,-- € 
 
                805.480,-- € 
 
Umstellung auf den Bewertungsstichtag 
132,30/90,10 x 805.480,-- €         1.182.740,-- € 
 
Alterswertminderungsfaktor 
(§ 38 ImmoWertV – siehe Anlage 8.5 und 8.6) 

 
  Restnutzungsdauer_ 

AWMF  = Gesamtnutzungsdauer 
 
Restnutzungsdauer (RND): 13 Jahre 
Gesamtnutzungsdauer (GND): 70 Jahre 
 
13 Jahre 
70 Jahre  =  0,1857 
 
1.182.740,-- €  x  0,1857             219.630,-- € 
 
./. Zur Rundung        ./.          630,-- € 
                 
Gebäudesachwert – Wohn- und Geschäftshaus  
zum Bewertungsstichtag            219.000,-- € 
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Garagengebäude 
 
Baujahr:       1950 
 
fiktives Baujahr:      1972 
 
Restnutzungsdauer:     10 Jahre 

 
Gesamtnutzungsdauer:     60 Jahre 

 
Alter des Gebäudes:     50 Jahre 
 

 Brutto-Grundfläche (siehe Anlage 8.2)    126,75 m² 
 
 Normalherstellungskosten 2010*, SW-RL 
 (Anlage 4 (zu § 12 Absatz 5 Satz 3) – ImmoWertV) 

 - Einzelgaragen/Mehrfachgaragen 
- Gebäudeart 14.1 

 - Standardstufe 3 - 4      350,-- €/m² BGF 
 
 Bauliche Außenanlagen (Kostengruppe 500)   in Wohnhaus enthalten  
 
 Baupreisindex: (Nichtwohngebäude) 

 - 2010          89,70 
 - 2021 (letztveröffentlichter Index 11/21)    134,10 
 
 
 * siehe Ziffer 4.6 
 *² incl. Umsatzsteuer und Baunebenkosten 
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Herstellungskosten 2010 
126,75 m² Brutto-Grundfläche x 350,-- €/m² BGF           44.360,-- € 
 
Umstellung auf den Bewertungsstichtag 
134,10/89,70 x 44.360,-- €               66.320,-- € 
 
Alterswertminderungsfaktor 
(§ 38 ImmoWertV – siehe Anlage 8.5) 

 
  Restnutzungsdauer_ 

AWMF  = Gesamtnutzungsdauer 
 
Restnutzungsdauer (RND): 10 Jahre 
Gesamtnutzungsdauer (GND): 60 Jahre 
 
10 Jahre 
60 Jahre  =  0,1667 
 
66.320,-- €  x  0,1667               11.050,-- € 
 
./. Zur Rundung        ./.            50,-- € 
 
Gebäudesachwert – Garagengebäude 
zum Bewertungsstichtag              11.000,-- € 
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Wertzusammenstellung – Sachwert     
 
Bodenwert                 55.810,-- € 
Gebäudesachwert – Wohn- und Geschäftshaus         219.000,-- € 
Gebäudesachwert – Garagengebäude             11.000,-- € 
Bauliche Außenanlagen geschätzter Zeitwert               5.000,-- € 
Sonstige Anlagen                         0,-- € 
 
Vorläufiger Grundstückssachwert zum Bewertungsstichtag       290.810,-- € 
 
 
5.4 Marktanpassung  
 

Der Sachwert eines bebauten Grundstücks ist in der Regel nicht identisch
 mit dem Verkehrswert. Der Sachwert ist deshalb gem. § 7 (1) 3. ImmoWertV 
sowie § 8 ImmoWertV an die allgemeinen Wertverhältnisse auf dem Grund- 
stücksmarkt anzupassen. 
 
Der Gutachterausschuss Northeim hat in seinem Grundstücksmarktbericht 
2021 Sachwertfaktoren (Marktanpassungsfaktoren) veröffentlicht.  
 
Die veröffentlichten Sachwertfaktoren beziehen sich jedoch auf Ein- und 
Zweifamilienhäuser. Im vorliegenden Bewertungsfall kann der Faktor, zur 
Wertgegenüberstellung, übernommen werden. 
 
Einbeck liegt im Landkreis Northeim im Lagebereich NOM 01. Der 
Sachwertfaktor liegt bei einem Grundstückssachwert in Höhe von 290.810,-- € 
bei 1,04 (interpoliert). 
 
    

   290.810,-- €  x  1,04   =    302.440,-- € 
 
   ./. Zur Rundung    =           440,-- € 
  

Marktangepasster vorläufiger Grundstückssachwert    302.000,-- € 
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5.5 Ertragswertverfahren    
 (§ 27 ImmoWertV) 

 
 Restnutzungsdauer:    13 Jahre* 
 Liegenschaftszinssatz:    5,5 %*² 
 Bodenwert:      55.810,-- € 

Barwertfaktor:     9,12 
 
 
Grundstücksrohertrag bzw. Jahresnettokaltmiete (siehe Anlage 8.8)                     35.160,-- € 
 
Bewirtschaftungskosten (siehe Anlage 8.10)     ./.      10.850,-- € 
 
Grundstücksreinertrag/Jahr               24.310,-- € 
 
Bodenwertverzinsung 

5,5 % v. 55.810,-- €        ./.        3.070,-- € 
 
Gebäudereinertrag/Jahr                21.240,-- € 
 
Gebäudeanteilsertragswert 
Barwertfaktor bei 
n = 13; p = 5,5 %; Barwertfaktor = 9,12 
21.240,-- € x 9,12               193.710,-- € 
 
Bodenwert                  55.810,-- € 
 
                 249.520,-- € 
 
./. Zur Rundung        ./.           520,-- € 
 
Vorläufiger Ertragswert                249.000,-- €       
 
 
* siehe Anlage 8.6  
*² siehe Anlage 8.9  
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6.0 Verkehrswert 
 

Marktangepasster vorläufiger Sachwert:   302.000,-- € 
 
 Durch Liegenschaftszinssatz  
 marktorientierter vorläufiger Ertragswert:  249.000,-- € 
  
 Die Ergebnisse der beiden angewandten Wertermittlungsverfahren differieren 
 um ca. 17,5 %. 
 
 Der Verkehrswert einer Immobilie kann im Hinblick auf zahlreiche Einfluss-  
 faktoren nicht exakt mathematisch errechnet werden, letztendlich handelt es  
 sich um eine Schätzung.    

 
Bei dem Bewertungsobjekt handelt es sich um ein Objekt, das fast ausschließ-
lich unter Renditegesichtspunkten zu sehen ist. Das Ergebnis des Ertragswert-
verfahrens ist daher stärker zu gewichten. 
 
Der vorläufige Ertragswert beläuft sich auf 249.000,-- €. Gemäß  
§ 8 (3) ImmoWertV sind Bauschäden und Baumängel sowie sonstige wertbe-
einflussende Umstände als besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 
zu berücksichtigen. 
 
Vorläufiger Ertragswert        249.000,-- € 
 
./. Werteinfluss der Kosten zur Mängelbeseitigung  
    bzw. Instandhaltung (siehe Anlage 8.11 – 8.12)     197.000,-- € 
 
              52.000,-- € 
 
Im Ergebnis dieser Wertermittlung schätze ich den Verkehrswert des 
Bewertungsobjekts in der Höhe des Ertragswertes, abzüglich der besonderen 
objektspezifischen Grundstücksmerkmale, auf  

 
52.000,-- € 

  
zum Wertermittlungsstichtag/Qualitätsstichtag 21.02.2022. 
 
 
Dassel, den 08.03.2022 

 
 
   

...................................... 
 Dipl.-Ing. Architekt Thomas Ehling  
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Verwendete Abkürzungen 
 
AG     Amtsgericht 
BauGB    Baugesetzbuch 
BauNVO    Baunutzungsverordnung 
BauO     Bauordnung 
BGF     Brutto-Grundfläche 
B-Plan    Bebauungsplan 
BV     Berechnungsverordnung 
DG     Dachgeschoss 
DVNBauO    Durchführungsverordnung zur Niedersäch- 
      sischen Bauordnung 
EG     Erdgeschoss 
F-Plan     Flächennutzungsplan 
GAG     Gutachterausschüsse für Grundstückswerte 
      Niedersachsen 
GEWOS    Gesellschaft für Wohnungs- und 
      Siedlungswesen e.V. 
GFZ     Geschossflächenzahl 
GND     Gesamtnutzungsdauer 
GRZ     Grundflächenzahl 
GutA     Gutachterausschuss 
HWB     Handwaschbecken 
HWR     Hauswirtschaftsraum 
KG      Kellergeschoss 
LM     Leichtmetall 
MI     Mischgebiet 
NBauO    Niedersächsische Bauordnung  
NHK     Normalherstellungskosten 
OG     Obergeschoss 
RND     Restnutzungsdauer 
RWE     Raumwohneinheit 
SV     Sachverständige 
TU     Talseitige Unterkellerung 
WA     Allgemeine Wohngebiete 
WE     Wohneinheit 
WF     Windfang 
WO     Wohnung 
WRND    wirtschaftliche Restnutzungsdauer 
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DIN 277 Grundflächen und Rauminhalte von Bauwerken im Hochbau – Teil 1 
(Anlage 4 (zu § 12 Absatz 5 Satz 1) – ImmoWertV) 

 
 
Brutto-Grundfläche (BGF) (Überschlägige Ermittlung) 

 
 
Wohn- und Geschäftshaus - Gebäudeart 5.1 

 
KG  BGFa)    7,40  x   10,00    =      74,00 m² 
 
EG  BGFa)+b)  (20,80+19,50)/2  x 10,70 =  215,61 m² 
       6,00  x     5,10  =    30,60 m² 
       2,30  x     2,00  =      4,60 m² 
       6,50  x     4,50  =    29,25 m² 
       8,50  x     6,30  =    53,55 m² 
          =    333,61 m² 
 
1. OG  BGFa)  (20,80+19,50)/2  x 10,70 =  215,61 m² 
       6,50  x     4,50  =    29,25 m² 
       8,50  x     6,30  =    53,55 m² 
          =    298,41 m² 
 
2. OG  BGFa)  (20,80+19,50)/2  x 10,70 =  215,61 m² 
       8,50  x     6,30  =    53,55 m² 
          =    269,16 m² 
 
DG  BGFa)  (20,80+19,50)/2  x 10,70 =  215,61 m² 
       6,50  x     4,50  =    29,25 m² 
       8,50  x     6,30  =    53,55 m² 
          =    298,41 m² 
 
           1.273,59 m² 
 
 
 
Garagengebäude - Gebäudeart 14.1 

 
  BGFa)  (7,00+6,00)/2  x 19,50   =    126,75 m² 
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Wohn-/Nutzflächenberechnung 
(überschlägige Ermittlung nach vorliegenden Bauzeichnungen) 

 
Gewerbe – EG  
 
Raum I    3,10  x    3,60  = 11,16 m² 
Raum II    4,00  x    6,60 i.M.  = 26,40 m² 
Bad     3,20  x    3,50 i.M.  = 11,20 m² 
Raum III    3,80  x    5,40 i.M.  = 20,52 m² 
Flur     1,60  x    2,40 i.M.  =    3,84 m² 
Raum IV    5,80  x    4,70   = 27,26 m²    
          = 100,38 m² 
 
 
WE 1 – 1. OG 
 
Zimmer I    3,60  x    3,70 i.M.  = 13,32 m² 
Balkon    4,30  x    1,70/2  =   3,66 m² 
Zimmer II    5,90  x    3,80  = 22,42 m² 
Küche     2,10  x    3,50  =   7,35 m² 
Zimmer III    4,00  x    6,70 i.M.  = 26,80 m² 
Zimmer IV    3,90  x    5,30 i.M.  = 20,67 m² 
Bad     2,70  x    3,50 i.M.  =   9,45 m² 
Zimmer V    1,40  x    4,60 i.M.  =   6,44 m² 
          = 110,11 m² 
 
 
WE 2 – 1. OG 
 
Zimmer I    1,20  x    5,05 i.M.  =   6,06 m² 
Zimmer II    3,30  x    5,20 i.M.  = 17,16 m² 
Zimmer III    5,60  x    4,80 i.M.  = 26,88 m² 
Zimmer IV    2,40  x    1,20 i.M.  =   2,88 m² 
Bad     2,50  x    3,70 i.M.  =   9,25 m² 
Küche     5,70  x    3,00   = 17,10 m² 
Loggia    4,30  x    1,70/2  =   3,66 m² 
          =   82,99 m² 
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WE 3 – 2. OG 
 
Zimmer I    3,60  x    3,70 i.M.  = 13,32 m² 
Zimmer II    3,60  x    3,90 i.M.  = 14,04 m² 
Balkon    4,35  x    1,60/2 i.M. =   3,48 m² 
Zimmer III    3,60  x    2,10 i.M.  =   7,56 m² 
Bad     2,90  x    3,00   =   8,70 m² 
Zimmer IV    2,10  x    3,50 =  7,35 m² 
     1,40  x    2,50 =  3,50 m² 
     2,70  x    2,00 =  5,40 m² 
       = 16,25 m² 
Zimmer V    4,00  x    6,70 i.M.  = 26,80 m² 
Zimmer VI    4,75  x    3,70 i.M.  = 17,58 m² 
          = 107,73 m² 
 
 
WE 4 – 2. OG 
 
Zimmer I    3,15  x    4,70 i.M.  = 14,81 m² 
Zimmer II    6,05  x    4,75 i.M.  = 28,74 m² 
Zimmer III    1,20  x    2,00 i.M.  =   2,40 m² 
Bad     2,60  x    2,00   =   5,20 m² 
Küche     4,10  x    2,90   = 11,89 m² 
Loggia    3,40  x    2,00/2 i.M. =   3,40 m² 
          =   66,44 m² 
 
Wohn-/Nutzfläche         539,76 m² 
 
 
 
WE 5 – DG  
(Überschlägige Ermittlung über BGF) 

 
 1 m² WF (DIN 283/II BV) erfordert im Mittel 1,25 m² BGF (DIN 277) 
 
     215,61 m² / 1,25     = 172,49 m² 
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Sachwertverfahren 
 
Nach § 35 (1) ImmoWertV wird „im Sachwertverfahren der Sachwert des Grund- 
stücks aus den vorläufigen Sachwerten der nutzbaren baulichen und sonstigen 
Anlagen sowie dem Bodenwert ermittelt"; die allgemeinen Wertverhältnisse auf dem 
Grundstücksmarkt sind insbesondere durch die Anwendung von objektspezifisch 
angepassten Sachwertfaktoren (§ 39) zu berücksichtigen.“ 
 
 
 
Herstellungskosten  
 
Nach § 36 (2) ImmoWertV. „Der Ermittlung der durchschnittlichen Herstellungskosten  
sind in der Regel modelhafte Kostenkennwerte zugrunde zu legen, auf eine Flächen-, 
Raum- oder sonstige Bezugseinheit bezogen sind (Normalherstellungskosten), und 
mit der Anzahl der entsprechenden Bezugseinheiten der baulichen Anlage zu 
multiplizieren.“ 
 
Bestimmung der Normalherstellungskosten NHK 2010 (Anlage 4, zu § 12 Absatz 5 
Satz 3, ImmoWertV), Kostenkennwerte für die Kostengruppen 300 und 400 der DIN 
276 in Euro/m² Brutto-Grundfläche einschließlich Baunebenkosten und Umsatzsteuer. 
Sie sind abhängig von der Gebäudeart (Bauweise, Ausbauzustand) und dem 
Gebäudestandard (Ausstattung). Sie sind bezogen auf den Kostenstand des Jahres 
2010. 
 
 
 

Alterswertminderungsfaktor 
 
Nach § 38 ImmoWertV. „Der Alterswertminderungsfaktor entspricht dem Verhältnis der 
Restnutzungsdauer zur Gesamtnutzungsdauer.“ 
 
Dabei ist in der Regel eine gleichmäßige (lineare) Wertminderung zugrunde zu legen. 
Gesamtnutzungsdauer ist die bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung übliche wirt-
schaftliche Nutzungsdauer der baulichen Anlagen. 
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Modell zur Ermittlung der Restnutzungsdauer bei Modernisierungen –  
Wohn- und Geschäftshaus    
(Anlage 2 (zu § 12 Absatz 5 Satz 1) – ImmoWertV) 

 
Punktetabelle zur Ermittlung des Modernisierungsgrades 
 

Modernisierungselemente max. Punkte Ansatz Punkte 

Dacherneuerung inklusive Verbesserung der 
Wärmedämmung 

 
4 

 
0,25 

Modernisierung der Fenster und Außentüren 2 0,25 

Modernisierung der Leitungssysteme (Strom, Gas, Wasser, 
Abwasser) 

 
2 

 
0,25 

Modernisierung der Heizungsanlage 2 0,25 

Wärmedämmung der Außenwände 4 0,25 

Modernisierung von Bädern 2 0,25 

Modernisierung des Innenausbaus, z. B. Decken, Fußböden, 
Treppen 

 
2 

 
0,25 

Wesentliche Verbesserung der Grundrissgestaltung 2 0 

 1,75 

 

 
 
Modernisierungsgrad 
 
≤ 1 Punkt          =     nicht modernisiert 

4 Punkte           =     kleine Modernisierungen im Rahmen der Instandhaltung 

8 Punkte           =     mittlerer Modernisierungsgrad 

13 Punkte         =     überwiegend modernisiert 

≥ 18 Punkte      =     umfassend modernisiert 

 
 
 
Modifizierte Restnutzungsdauer bei einer üblichen Gesamtnutzungsdauer 
von 70 Jahren – gem. Anlage 4, Nr. 2.3 – SW-RL 
 
Baujahr      1548 
Gebäudealter      > 70 Jahre   
Modernisierungsgrad     1,75 Punkte 
 
Modifizierte Restnutzungsdauer   13 Jahre 
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Standardeinstufung 
 
Wohn- und Geschäftshaus 
 
Gebäudeart: 5.1 Wohnhäuser mit Mischnutzung 

 
 
        Standardstufe 

  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Wägungs-
anteil 

Außenwände   1*   23 

Dächer   1*   15 

Außentüren und Fenster   1*   11 

Innenwände und –türen   1*   11 

Deckenkonstruktion und Treppen   1*   11 

Fußböden   1*   5 

Sanitäreinrichtungen   1   9 

Heizung   1   9 

Sonstige technische Ausstattung   1*   6 

 
Kostenkennwerte  
für Gebäudeart 5.1 

  860 €/m² 
BGF 

1.085 €/m² 
BGF 

1.375 €/m² 
BGF 

 

* Abschlag vor 1995 – 0,75 

 
 

Außenwände 1 x 23 % x 860 €/m² BGF x 0,75  148 €/m² BGF 

Dächer 1 x 15 % x 860 €/m² BGF x 0,75 97 €/m² BGF 

Außentüren und Fenster 1 x 11 % x 860 €/m² BGF x 0,75  71 €/m² BGF 

Innenwände und –türen 1 x 11 % x 860 €/m² BGF x 0,75  71 €/m² BGF 

Deckenkonstruktion und Treppen 1 x 11 % x 860 €/m² BGF x 0,75  71 €/m² BGF 

Fußböden 1 x 5 % x 860 €/m² BGF x 0,75  32 €/m² BGF 

Sanitäreinrichtungen 1 x 9 % x 860 €/m² BGF  77 €/m² BGF 

Heizung 1 x 9 % x 860 €/m² BGF 77 €/m² BGF 

Sonstige technische Ausstattung 1 x 6 % x 860 €/m² BGF x 0,75 39 €/m² BGF 

 Kostenkennwert (Summe) 683 €/m² BGF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dipl.-Ing. Architekt Thomas Ehling, Neustettiner Str. 3, 37586 Dassel 

Ö.b.u.v. Sachverständiger für Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken 



ANLAGE 8.8 des Wertgutachtens WG22-2433G - 22 K 25/21 - Amtsgericht Einbeck 

 
 
Ertragswertverfahren 
 
Nach § 27 (1) ImmoWertV. „Im Ertragswertverfahren wird der Ertragswert auf der 
Grundlage marktüblich erzielbarer Erträge ermittelt.“ 
 
 
 
Ermittlung des Rohertrages auf der Grundlage von Netto-Kaltmieten 
(§ 31 ImmoWertV) 

 
Bei der Ermittlung des Rohertrages werden Mieten angesetzt, für die unterstellt 
wird, dass diese nachhaltig erzielbar sind, wenn sich ein Marktmietenniveau 
herausgebildet hat. 
 
Dazu werden die tatsächlich gezahlten Mieten sowie auch Mieten von vergleich- 
baren Objekten und Immobilienpreisspiegeln herangezogen. 
 
Zum Zeitpunkt des Ortstermins war das Bewertungsobjekt leerstehend. 
 
In der im Grundstücksmarktbericht 2021 veröffentlichten Mietübersicht sind 
nachfolgende Nettokaltmieten für den Lagebereich von Einbeck aufgeführt: 
 
     1946 - 1969 
 
  40 - 60 m²  4,90 €/m² (4,70 – 5,10 €/m²) 

  61 - 80 m²  4,70 €/m² (4,50 – 4,90 €/m²) 

  81 - 100 m²  4,50 €/m² (4,40 – 4,70 €/m²) 

  über 100 m²  4,40 €/m² (4,20 – 4,50 €/m²) 
 
Weiterhin ist im Grundstücksmarktbericht 2021 eine Geschäftsraumnettokaltmiete von 
4,00 €/m² bis 6,50 €/m² außerhalb der Innenstadt von Einbeck angegeben. 
 
Bei Neuabschlüssen von Mietverträgen können nachfolgend aufgeführte Nettokalt-
mieten, als marktüblich erzielbare Obergrenze angesetzt werden. 
 
Marktüblicher Jahresrohertrag: 
 
Gewerbe – EG:  100,38 m²  x  4,00 €/m² x   12 Monate =    4.820,-- €  
WE 1 – 1. OG:  110,11 m²  x  4,40 €/m² x   12 Monate =    5.810,-- €  
WE 2 – 1. OG:    82,99 m²  x  4,50 €/m² x   12 Monate =    4.480,-- €  
WE 3 – 2. OG:  107,73 m²  x  4,40 €/m² x   12 Monate =    5.690,-- €  
WE 4 – 2. OG:    66,44 m²  x  4,70 €/m² x   12 Monate =    3.750,-- €  
WE 5 – DG:   172,49 m²  x  4,40 €/m² x   12 Monate =    9.110,-- €  
Garagen       5 Stück  x  25,00 €/Mo   x   12 Monate =    1.500,-- €
  
                         35.160,-- € 
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Liegenschaftszinssatz 
(§ 21 und § 33 ImmoWertV) 

 
„Gemäß § 14 ImmoWertV ist der Liegenschaftszinssatz der Zinssatz, mit dem der 
Verkehrswert von Liegenschaften im Durchschnitt marktüblich verzinst wird. Welcher 
Liegenschaftszinssatz der Verzinsung zu Grunde zu legen ist, richtet sich nach der Art 
des Objekts und den zum Wertermittlungsstichtag auf dem örtlichen Grundstücks-
markt herrschenden Verhältnissen. Der Liegenschaftszinssatz ist weiterhin abhängig 
vom Alter bzw. der Restnutzungsdauer, Größe und Lage des Wertermittlungsobjekts. 
Die Höhe des Liegenschaftszinssatzes ist keine feste Größe, sondern eine 
dynamische, sich mit der Zeit in Abhängigkeit von den sich wandelnden immobilien-
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ändernde Größe.“ S. 216, Grundstücks-
marktbericht 2021 GAG Northeim 
 
Die veröffentlichten Liegenschaftszinssätze ergeben sich aus Kaufpreisanalysen von 
Kauffällen mit folgenden Eigenschaften:  
 

■ entsprechen dem gewöhnlichen Geschäftsverkehr 
 ■ ohne einen eventuellen Kaufpreisanteil für Inventar o. ä. Wertbein- 
  flussungen 
 ■ mit einem Jahresrohertrag, berechnet vorrangig aus auf Marktüblichkeit 
  geprüften tatsächlichen Mieten oder aus marktüblichen Mieten 
  (= Nettokaltmieten) 

■ abzüglich der nicht umlagefähigen Bewirtschaftungskosten für Ver- 
 waltung, Instandhaltung und Mietausfallwagnis in Anlehnung an die  
 indizierten Modelansätze für Bewirtschaftungskosten  

(3. Entwurf - ImmoWertV-Anwendungshinweise – ImmoWertA) 
■ mit einer Gesamtnutzungsdauer von einheitlich 70 Jahren 
■ mit einer modifizierten Restnutzungsdauer nach dem Modell der Anlage 

2 (zu § 12 Absatz 5 Satz 1) – ImmoWertV 
 ■ mit einem rentierlichen Bodenwert abgeleitet aus der Fläche und dem 
  gegebenenfalls angepassten erschließungsbeitragsfreien Bodenricht- 
  wert 
 
Aufgrund einer Kaufpreisanalyse ergibt sich für den Bereich des Landes 
Niedersachsen ein mittlerer Liegenschaftszinssatz von 2,3 % – 4,8 %. 
 
Für den Altkreis Göttingen sowie die Landkreise Goslar und Northeim ist der oben 
angegebene Liegenschaftszinssatz grundsätzlich übertragbar. Entsprechend der 
der geringen Restnutzungsdauer und der Denkmaleigenschaft ist der Liegenschafts-
zinssatz auf 5,5 % zu korrigieren. 
 
 
 
 
 
 

 
Dipl.-Ing. Architekt Thomas Ehling, Neustettiner Str. 3, 37586 Dassel 

Ö.b.u.v. Sachverständiger für Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken 



ANLAGE 8.10 des Wertgutachtens WG22-2433G - 22 K 25/21 - Amtsgericht Einbeck 

 
 
Bewirtschaftungskosten 
(§ 32 ImmoWertV) 

 
Als Bewirtschaftungskosten sind die für eine ordnungsgemäße Bewirtschaftung und 
zulässige Nutzung entstehenden regelmäßigen Aufwendungen zu berücksichtigen, die 
nicht durch Umlagen oder sonstige Kostenübernahmen gedeckt sind. Dies sind die 
Verwaltungskosten, Instandhaltungskosten und das Mietausfallwagnis.  
 
 
Verwaltung 
Gewerbe  3 %  v.          4.820,-- €  =      140,-- €  
Wohnungen  5 Einheiten á              312,-- €  =   1.560,-- € 
Garagen  5 Stück á                41,-- €  =      210,-- €  
         
Instandhaltung 
Gewerbe  12,00 €/m²    x         100,38 m²  =   1.200,-- € 
Wohnungen  12,00 €/m²    x         539,76 m²  =   6.480,-- € 
Garagen  5 Stück x           92,-- €  =      460,-- €  
                  
Mietausfallwagnis 
Gewerbe  4 %  v.          4.820,-- €  =      190,-- €  
Wohnungen  2 %  v.        30.340,-- €  =      610,-- € 
  
    10.850,-- € 
 
 
Bewirtschaftungskosten in % des Jahresrohertrages      30,86 % 
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Kostenschätzung zur Mängelbeseitigung bzw. 
Instandhaltung (§ 8 ImmoWertV - in Anlehnung 3. Entwurf - ImmoWertV-Anwendungshinweise – ImmoWertA) 

 
 
Hinweis: Bei den geschätzten Kosten handelt es sich nicht um  
                    Modernisierungskosten 
 
   
Die Kostenschätzung erfolgt Gewerke-/Bauteil-/Bereichsweise. 
 
 
Aus Sachwertberechnung zum Stichtag 
 
Wohn- und Geschäftshaus         1.182.740,-- € 
Garagengebäude                66.320,-- € 
 
             1.249.060,-- € 
 
85 % von 1.249.060,-- €          1.061.700,-- € 
 
Alterswertminderungsfaktor 
(§ 38 ImmoWertV – siehe Anlage 8.5 und 8.6) 

 
  Restnutzungsdauer_ 

AWMF  = Gesamtnutzungsdauer 
 
Restnutzungsdauer (RND): 13 Jahre 
Gesamtnutzungsdauer (GND): 70 Jahre 
 
13 Jahre 
70 Jahre  =  0,1857 
 
1.061.700,-- €  x  0,1857             197.160,-- € 
 
./. Zur Rundung        ./.          160,-- € 
                 
                197.000,-- € 
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Werteinfluss 
 
Marktkorrekturfaktor =  1,00 
 
Werteinfluss der Kosten zur Mängelbeseitigung 
bzw. Instandhaltung 197.000,-- €  x  1,00         197.000,-- € 
 
 
 
 
Hinweis: 
Die Auflistung der stichprobenartig festgestellten Schäden und Mängel ist keine 
Zusicherung über die Eigenschaften des Objektes. Eine Gewähr für die Voll-
ständigkeit der Auflistung wird nicht gegeben. 
 
Die in der Anlage aufgeführte Kostenschätzung dient lediglich dazu, für die 
Wertermittlung die noch aufzuwendenden Kosten zu schätzen. Dabei wird keine 
Gewähr dafür gegeben, dass diese Kosten letztlich ausreichen werden, da sich 
während der Durchführung der Maßnahmen die Notwendigkeit weiterer Maßnahmen 
ergeben könnten. 
 
Werden andererseits Aufwendungen notwendig, die über das überschlägig ge-
schätzte Maß hinausgehen, so würden diese voraussichtlich zu einer Gebäude-
wertverbesserung beitragen, sodass Mehrkosten teilweise durch eine Wertsteigerung 
kompensiert würden. Insofern hält der Sachverständige die grob überschlägige 
Kostenschätzung allein für den Zweck der Wertermittlung für ausreichend, weist aber 
gleichzeitig darauf hin, dass die tatsächlichen Kosten die hier geschätzten übersteigen 
können. Andererseits werden auch die Kostenanteile der Gewerke sich 
gegeneinander innerhalb der Gesamtsumme verschieben, sodass zu erwarten ist, 
dass auch hier eine Kompensation eintritt. 
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  Bild 1: Nordansicht 
 
 

 
 

  Bild 2: Ostansicht 
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  Bild 3: Südansicht 
 
 

 
 

  Bild 4: Südostansicht 
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  Bild 5: Garagengebäude – Nordansicht  
 
 

 
 

  Bild 6: Mangelhafte Gauben 
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 Bild 7: Gewerbeeinheit 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bild 8: Gewerbeeinheit 
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 Bild 9: Gewerbeeinheit 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bild 10: Abstellraum im EG 
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 Bild 11: Heizung 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bild 12: Gewölbekeller 
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 Bild 13: Notabstützung 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bild 14: Schimmel-/Pilzbefall 
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 Bild 15: Küche in WE 2 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bild 16: Bad in WE 2 
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 Bild 17: Zimmer in WE 2 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bild 18: Zimmer in WE 2 
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 Bild 19: Mangelhafte Treppe 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bild 20: Mangelhafte  
  Elektroinstallation 
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 Bild 21: Bad in WE 5  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bild 22: Bad in WE 5  
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 Bild 23: Spitzboden 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bild 24: Zimmer in WE 5 
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 Bild 25: Küche in WE 7 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bild 26: Zimmer in WE 7 
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 Bild 27: Mangelhafte Loggia 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bild 28: Kellerraum 
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